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BERATUNGSVERTRAG (Dienstvertrag)  
 
 
Zwischen  
 
Firma XYZ 
(Auftraggeber) 
 
und  
 
Dipl.-Ing. Volker Butzlaff 
(Auftragnehmer) 
 
wird folgender Beratungsvertrag geschlossen: 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Auftragnehmer den Auftrag, ihn bei 
folgenden Entscheidungen/Vorhaben zu beraten (eindeutige und 
detaillierte Aufgabenbeschreibung): 
 
Gutachten zur Beurteilung (Chancenbewertung, Risiko analyse) 
eines mechanischen Handelssystems 
 
Bestandteile dieses Vertrages sind (z.B. allg. Beratungsbedingungen des 
Auftragnehmers, evtl. weitere Bestandteile): 
 
Gutachten wird auf Basis der vom Auftraggeber zur V erfügung 
gestellten Daten sowie mit Hilfe des Softwareproduk ts „Zen Monte 
Carlo Simulator v5.0“ durchgeführt. 
 
 
 
§ 2 Leistungen des Auftragnehmers 
 
Zur Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben wird der Auftragnehmer 
insbesondere  folgende Leistungen erbringen (z.B. Vorgehensweise und 
Zeitplan): 
 
Stress-Test  (Systemsimulation) des Handelssystems.  Anfertigung 
und Übergabe des Gutachten-Dokuments.  
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§ 3 Vergütung 
      
Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit pro Stunde eine Vergütung 
in Höhe von EUR 100 zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.  
 
Die erste Rate von EUR 500 zzgl. Umsatzsteuer (Auftragsmindestwert !) 
ist bei Beauftragung fällig. Sonstige Vergütungen erfolgen nach 
Stundennachweis jeweils zum 1.Tag des auf den Monat der 
Leistungserbringung folgenden Monats. 
 
Sollte ein Vororteinsatz (z.B. beim Auftraggeber) notwendig sein, werden 
Spesen in Höhe von EUR 200 zzgl. Umsatzsteuer pro Tag berechnet. 
 
 
 
§ 4 Vertragsdauer 
 
Dieses Vertragsverhältnis beginnt am 01.01.2007 und endet am 
31.03.2007 ohne dass es des ausdrücklichen Ausspruchs einer 
Kündigung bedarf. Das beiderseitige Recht zur vorzeitigen 
außerordentlichen - auch fristlosen - Kündigung, bleibt unberührt. 
 
  
 
§ 5 Dienstzeit und Dienstort 
 
Zeit und Ort der Leistungserbringung vereinbaren die Vertragsparteien 
im einzelnen einvernehmlich. 
                                   
 
 
§ 6 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
 
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftragnehmer 
alle für die Ausführung seiner Tätigkeit notwendigen Unterlagen 
rechtzeitig vorgelegt werden, ihm alle Informationen erteilt werden und er 
von allen Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird. Dies gilt 
auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. Auf Verlangen des 
Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der von ihm vorgelegten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und 
mündlichen Erklärungen schriftlich zu bestätigen. 
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§ 7 Schweigepflicht, Datenschutz 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im 
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt 
werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichgültig ob es dabei um den 
Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet. 
Der Auftragnehmer ist ferner nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen seiner 
Tätigkeit zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen.  
 
 
§ 8 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 
Geschäfts-  und Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, 
insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht Einsicht nehmen 
können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der 
Dauer des Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages 
unaufgefordert dem Vertragspartner zurückzugeben.  
 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
                    
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.  
 
Gerichtsstand ist Besigheim (Baden-Württemberg). 
 
 
XYZ-Ort,, 01.01.2007    Herr/Frau XYZ, Firma XYZ 
(Ort) (Datum)     (Auftraggeber)  
 
  
Bietigheim-Bissingen, 01.01.2007 Dipl.-Ing. Volker Butzlaff 
(Ort) (Datum)     (Auftragnehmer) 
 


